
 
A n t r a g : 

1. Zum 01.01.2009 werden die Regiona-
len Berufsbildungszentren (RBZ) 
„Walther-Lehmkuhl–Schule“, „Elly-
Heuss-Knapp-Schule“ und „Theodor-
Litt-Schule“ jeweils in der Rechtsform 
einer rechtsfähigen Anstalt des öffent-
lichen Rechts (AöR) auf der Grundla-
ge der anliegenden Errichtungs- und 
Organisationssatzungen gegründet. 

2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Stadt, die derzeit in den drei Berufli-
chen Schulen tätig sind, verbleiben 
zunächst bei der Stadt Neumünster 
und werden jeweils einem der drei 
RBZ im Rahmen von Personalgestel-
lungsverträgen zugewiesen. 

3. Das Stammkapital wird durch Sach-
einlage des beweglichen Vermögens 
der drei Beruflichen Schulen zum 
Stand 31.12.2008 gebildet.. 

4. Den anliegenden Übersichten über den 
Finanzbedarf der drei RBZ für die 
Jahre 2009 und 2010 wird zugestimmt 

 


